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Stadt Grimmen 
 
 

Sechste Änderung 
der Straßenreinigungssatzung der Stadt Grimmen 

 
Aufgrund der §§ 2 und 5 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern 
(KV M-V) vom 13. Juli 2011, verkündet als Artikel 1 des Gesetzes über die Kommunalverfas-
sung und zur Änderung weiterer kommunalrechtlicher Vorschriften (GVOBl. M-V S. 777) in 
Verbindung mit § 50 des Straßen- und Wegegesetzes Mecklenburg-Vorpommern vom 13. Ja-
nuar 1993 (GVOBl. M-V 1993 S.42), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 05. 
Juli 2018 (GVOBl. M–V S. 221), hat die Stadtvertretung der Stadt Grimmen in ihrer Sitzung 
am 03. November 2022 folgende Sechste Änderung der Straßenreinigungssatzung 
der Stadt Grimmen beschlossen: 
 

Artikel 1 
 

„Die bisherige Anlage 1: Straßenverzeichnis zur Straßenreinigungssatzung und Schnee- und 
Glättebeseitigung (Straßenwinterdienst) – im Weiteren: Straßenverzeichnis – wird durch die An-
lage 1 in der Fassung vom 03.11.2022 ersetzt. Die bisherige Anlage 2: Dringlichkeitsstufen 
zum Straßenwinterdienst – im Weiteren: Dringlichkeitsstufen – wird durch die Anlage 2 in der 
Fassung vom 03.11.2022 ersetzt.“ . 
 
 

Artikel 2 
 
Diese Änderungssatzung tritt am 01. Januar 2023 in Kraft. 
 
 
Grimmen, den 04.11.2022 
 
 
gez. Jahns  (Siegel) 
Bürgermeister 
 
 
Die Anzeige beim Landkreis Vorpommern-Rügen erfolgte am 08.11.2022.
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Stadt Grimmen 
Bekanntmachung 

des Beschlusses der Stadtvertretung vom 03.11.2022 
 

Vierte Änderung 
der Gebührensatzung für die Straßenreinigung der Stadt Grimmen 

(Straßenreinigungsgebührensatzung, 4. Änderung) 
 

Aufgrund der §§ 2 und 5 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) 
vom13. Juli 2011 (GVOBl. M-V 2011 S. 777) zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 23. 
Juli 2019 (GVOBl. M-V 2019 S.462) und §§ 1, 2 und 6 des Kommunalabgabengesetzes Mecklen-
burg-Vorpommern (KAG M-V) in der Fassung derBekanntmachung vom 12. April 2005 (GVOBl. M-V 
2005 S. 146), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 13. Juli 2021 (GVOBl. M-V 2021 S. 
1162) sowie § 50 Abs. 4 Nr. 3 des Straßen- und Wegegesetzes Mecklenburg-Vorpommern vom 13. 
Januar 1993 (GVOBl. M-V 1993 S. 42), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 05. Juli 
2018 (GVOBl. M-V S. 221,229) und § 2 der Straßenreinigungssatzung der Stadt Grimmen in der Fas-
sung der 6. Änderung vom 03. November 2022 hat die Stadtvertretung der Stadt Grimmen in ihrer Sit-
zung am 03. November 2022 folgende 4. Änderung der Gebührensatzung für die Straßenreinigung 
der Stadt Grimmen (Straßenreinigungsgebührensatzung) beschlossen: 
 
 
 

Artikel 1 
§ 4 

Gebührensatz 
erhält folgende neue Fassung: 
Die Gebühren betragen je Meter Frontlänge jährlich 
in der Reinigungsklasse 1 3,84 € 

2 8,16 € 
3            10,20 € 
4 2,64 € 
5 4,80 € 
6 5,76 € 
7 5,76 € 
8 3,00 € 
9 3,36 €  
10 3,24 € 
11 7,92 € 
12 4,56 € 
13 1,44 € 
14 1,44 € 
15 1,20 € 
16 0,00 € 
17 1,20 € 
18 1,68 € 
19 1,68 € 
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Artikel 2 
§ 9 

Inkrafttreten 
 

Diese Änderung tritt am 01.01.2023 in Kraft. 
 
Grimmen, 04.11.2022 
 
 
 
gez. Jahns 
Bürgermeister (Siegel) 
 
 
Die Anzeige bei der unteren Rechtsaufsichtsbehörde des Landkreises Vorpommern-Rügen er-
folgte am 08.11.2022.
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Stadt Grimmen 
 
 
 

Bekanntmachung 
des Beschlusses der Stadtvertretung vom 15.12.2022 

 
Erste Änderung 

der Satzung der Stadt Grimmen über die Erhebung von Gebühren 
zur Deckung der Beiträge der Wasser- und Bodenverbände 

(Wasser- und Bodenverbandssatzung, 1. Änderung) 
 

Aufgrund der §§ 2, 4, 5 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern 
(KV M-V) vom 13. Juli 2011(GVOBl. M-V 2011 S. 777) zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 23. Juli 2019 (GVOBl. M-V 2019 S. 462),der §§ 1, 2 und 6 des Kommunal-
abgabengesetzes (KAG M-V) in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. April 2005 
(GVOBl. M-V2005 S. 146) zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 13. Juli 2021 
(GVOBl. M-V 2021 S. 1162),des § 28 des Gesetzes über Wasser- und Bodenverbände (Was-
serverbandsgesetz - WVG) vom 12. Februar 1991(BGBl. I S. 405), geändert durch Artikel 1 
des Gesetzes vom 15. Mai 2002 (BGBl. I S. 1578) und des § 3 des Gesetzes über die Bil-
dung von Gewässerunterhaltungsverbänden (GUVG) vom 4. August 1992 (GVOBl. M-V S. 
458), zuletzt geändert durch Verordnung vom 14. August 2018 (GVOBl. M-V S. 338) hat die 
Stadtvertretung der Stadt Grimmen in ihrer Sitzung am 15. Dezember 2022 folgende 1. Än-
derung der Satzung der Stadt Grimmen über die Erhebung von Gebühren zur Deckung der 
Beiträge der Wasser- und Bodenverbände (Wasser- und Bodenverbandssatzung) beschlossen:
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Artikel 1 
§ 5 

Gebührenmaßstab, Gebührenhöhe 
 

erhält folgende neue Fassung: 
 
(1) Die Gebühr bemisst sich nach der Größe der Grundstücke, unter Anwendung des Schätzungsrah-
mens der Wasserund Bodenverbände, in Abhängigkeit von der Nutzungsart bzw. dem Versiegelungs-
grad. Soweit eine katasteramtliche Größenfeststellung nicht nachgewiesen werden kann, erfolgt eine 
sachgerechte Schätzung durch die Stadt Grimmen. Der Gebührenpflichtige (§ 3 dieser Satzung) ist 
verpflichtet, erforderliche Unterlagen zur Verfügung zu stellen und Auskünfte zu erteilen. 
 
(2) Über die Grundstücke führt die Stadt Grimmen ein Verzeichnis, das jährlich fortzuschreiben ist. 
Berichtigungen werden auf den 31.12. des dem Erhebungsjahr vorausgehenden Kalenderjahres fest-
gestellt. Sie sind zu begründen und können nur berücksichtigt werden, wenn sie innerhalb der Ausle-
gungsfrist geltend gemacht werden. Die Auslegungsfrist beträgt einen Monat. Sie beginnt am 01.01. 
eines jeden Kalenderjahres zu laufen.  
 
(3) Die Gebühr beträgt für Grundstücke im Einzugsgebiet des Verbandes „Trebel" je Hektar 
 
Flächen mit 200% Zuschlag FZ 200 88,69 € 
Flächen mit 100% Zuschlag FZ 100 65,59 € 
Flächen mit 50% Zuschlag FZ 50 54,04 € 
Flächen ohne Zu-/Abschlag FZA 0 42,49 € 
Flächen mit 20% Abschlag FA 20 37,87 €  
Flächen mit 50% Abschlag FA 50 30,94 € 
Flächen mit 90% Abschlag FA 90 21,70 € 
 
(4) Die Gebühr beträgt für Grundstücke im Einzugsgebiet des Verbandes "Ryck-Ziese" je Hektar  
innerhalb der Vorteilsfläche 
Schöpfwerk Horst 

 
Flächen mit 100% Zuschlag FZ 100 58,73 €  
Flächen ohne Zu-/Abschlag FZA 0 34,03 €  
Flächen mit 50% Abschlag FA 50 21,68 € 
Flächen mit 90% Abschlag FA 90 11,80 € 
 
(5) Die Gebühr beträgt  
für Grundstücke im Einzugsgebiet des Verbandes „Ryck-Ziese“ je Hektar außerhalb der Vorteilsfläche 
Schöpfwerk Horst 
 
Flächen mit 100% Zuschlag FZ 100 53,73 € 
Flächen ohne Zu-/Abschlag FZA 0 29,03 €  
Flächen mit 50% Abschlag FA 50 16,68 €  
Flächen mit 90% Abschlag FA 90   6,80 € 
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Artikel 2 
§ 7 

Inkrafttreten 
 

Diese Änderung tritt am 01.01.2023 in Kraft. 
 
Grimmen, 16.12.2022 
 
gez. Jahns  (Siegel) 
Bürgermeister 
 
 
Die Anzeige bei der unteren Rechtsaufsichtsbehörde des Landkreises Vorpommern-Rügen erfolgte am 
19.12.2022. 
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Fällt Ihnen Zuhause grad die Decke auf den Kopf? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… dann starten Sie mit uns in den 

Bundesfreiwilligendienst
 

 
Der Bundesfreiwilligendienst dauert gewöhnlich  

12 Monate und kann alle 5 Jahre durchgeführt werden! 
 

Unterstützen Sie unsere Partner  
(Kommunen, Vereine oder Organisationen)  
in verschiedenen Bereichen, wie z.B.: 
 

 Kultur/Umwelt innerhalb der Stadt Grimmen  
(z.B. Grünflächenpflege) 

 Alltagsbegleiter 
 Bildungs- und Freizeitangebote für Kinder und 

Jugendliche (u.a. in Sportvereinen und auf  
Reiterhöfen) 

 Polizeischützenverein Grimmen 
 u.v.m. 

 
Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns eine Email: 

 
Strukturförderverein „Trebeltal“ e.V. 

Vereinsstraße 13 / OT Stremlow 
18465 Tribsees 

Telefon: 038320 – 629995 
Email: sfv-trebeltal@t-online.de 

 
 

 
 

 

 
Junge Erwachsene 

 

 16 bis 25 Jahre 
 Vollzeitschulpflicht muss erfüllt 

sein 
 200,00€ 

Taschengeld/Monat 
 40 Std./Woche 
 25 Bildungstage/Jahr im 

Bildungszentrum Barth/Gutglück 
mit Übernachtung und 
Verpflegung 
 
 
 

 

 

Empfänger von 
Sozialleistungen 

 

 ab 25 Jahre bis Renteneintritt 
 200,00 € 

Taschengeld/Monat 
            (anrechnungsfrei  
             beim Jobcenter) 

 25 Std./Woche 
 12 Bildungstage/Jahr über 

verschiedene Bildungsträger 
incl. Fahrdienst 

 
 

 

 

 

Rentner 
 

 ab Renteneintritt 
 240,00 € 

Taschengeld/Monat 
(anrechnungsfrei bei der 
Rentenkasse) 

 28. Std./Woche 
 12 Bildungstage/Jahr über 

verschiedene Bildungsträger 
incl. Fahrdienst 
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Die Stadt Grimmen gratuliert  
 im Monat Dezember zum Geburtstag

Frau Irmgard Kriews zum 90. Geburtstag  
Herrn Werner Mruck zum 90. Geburtstag  
Frau Katharina Lembke zum 90. Geburtstag  
Frau Henni Kube zum 90. Geburtstag  
Frau Christa Damaschke zum 90. Geburtstag  
Frau Hildegard Grams zum 90. Geburtstag  
Herrn Heinz Schomburg zum 85. Geburtstag  
Frau Christel Blohm zum 85. Geburtstag  
Herrn Rolf Neumann zum 85. Geburtstag  
Herrn Otto Sonnenberg zum 85. Geburtstag  
Herrn Horst Mareck zum 85. Geburtstag  
Herrn Günter Müller zum 85. Geburtstag  
Frau Christel Ehrich zum 85. Geburtstag  
Herrn Dieter Reiff zum 85. Geburtstag  
Frau Renate Völlmer zum 80. Geburtstag  
Frau Erika Schaefer zum 80. Geburtstag  
Herrn Harry Stein zum 80. Geburtstag  
Frau Brigitte Schult zum 80. Geburtstag  
Frau Erika Vathje zum 80. Geburtstag  
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Herrn Klaus Zoch zum 80. Geburtstag  
Frau Gabriele Heller zum 80. Geburtstag  
Frau Rosemarie Iwanek zum 75. Geburtstag  
Frau Heidemarie Nüske zum 75. Geburtstag  
Herrn Hans-Joachim Drews zum 75. Geburtstag  
Frau Irmtraut Kuzmierz zum 70. Geburtstag  
Frau Ursula Witt zum 70. Geburtstag  
Frau Rotraut Seidel zum 70. Geburtstag  
Herrn Peter Musall zum 70. Geburtstag  
Frau Christa Kopilow zum 70. Geburtstag  
Frau Monika Graf zum 70. Geburtstag  
Frau Erdmute Fitsch zum 70. Geburtstag  
Herrn Klaus-Dieter Rosenthal zum 70. Geburtstag  
Frau Birgit Keller zum 70. Geburtstag  
Frau Adelheid Wenzel zum 70. Geburtstag  
Herrn Reinhard Jendriewski zum 70. Geburtstag
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Das nächste Amtsblatt erscheint 
voraussichtlich am 14.02.2023


